
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/1/31 1Ob757/78,
3Ob85/83, 1Ob679/86, 3Ob30/00h

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1979

Norm

EO §146 Z1

EO §170 Z1

Rechtssatz

Die Beschreibung der Liegenschaft im Zuge der Schätzung soll ein genaues Bild der Liegenschaft mit all ihren Teilen,

Zubehör und maßgebenden Erscheinungsformen geben, sodaß das Gericht, vor allem aber auch der Ersteher Kenntnis

davon erhält, wie die Liegenschaft aussieht; die Beschreibung hat auch den Zweck festzustellen, was alles zur

Liegenschaft gehört, sodaß für den Ersteher ersichtlich ist, was er erwirbt.

Entscheidungstexte

1 Ob 757/78

Entscheidungstext OGH 31.01.1979 1 Ob 757/78

SZ 52/13

3 Ob 85/83

Entscheidungstext OGH 14.09.1983 3 Ob 85/83

Auch; NZ 1984,222 = JBl 1985,288

1 Ob 679/86

Entscheidungstext OGH 14.01.1987 1 Ob 679/86

Auch; EvBl 1987/117 S 441

3 Ob 30/00h

Entscheidungstext OGH 28.02.2000 3 Ob 30/00h

Auch; Beisatz: Hier: Wohnungseigentum. (T1); Veröff: SZ 73/42
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